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zur 2. Änderung des Bebauungsplanes “Kampfacker“

1. Erfordernis der Planänderung

Nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes sind Garagen und über
dachte Stellplätze nur innerhalb der Baufenster bzw. den im zeich
nerischen Teil des Bebauungsplanes ausgewiesenen Flächen möglich.
Aufgrund des Bestandes ist es vertretbar, diese Festsetzungen auf
zuheben und Garagen sowie überdachte Stellplätze auch außerhalb der
überbaubaren Flächen zuzulassen, da nur noch in Einzelfällen mit
diesbezüglichen Anträgen zu rechnen sein wird.

2. Ziele und Zwecke der Planänderung

Mit der Bebauungsplanänderung sollen die planungsrechtlichen Vor
aussetzungen dafür geschaffen werden, daß Garagen und überdachte
Stellplätze auch außerhalb der überbaubaren Flächen errichtet werden
können.
Die textl. Festsetzungen werden in Ziff. 5 entsprechend abgeändert und in
diesem Zusammenhang in einer Neufassung auch auf die neue LBO (i.d.F.
vom 8.8.95) abgestimmt.

Die Änderung des Bebauungsplanes wird aus dem Flächennutzungsplan
entwickelt.

Die Begründung wird der Bebauungsplanänderung beigefügt, ohne Bestand
teil derselben zu sein.
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